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Inhalt:  
1. Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 

 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock für das Haushaltsjahr 2024 
liegt mit ihren Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) liegt 
 
 

ab sofort bis zum Ende des Beratungsverfahrens am 04.12.2023 
 
 
im Rathaus, Rathausstraße 2, Zimmer 207, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich 
aus und ist unter der Adresse www.schlossholtestukenbrock.de im Internet verfügbar. 
 
 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen können Einwohner oder Abgabenpflichtige 
ab sofort Einwendungen bei der oben genannten Auslegestelle erheben. Über die Einwendungen 
beschließt der Rat in öffentlicher Sitzung. 
 
 
 
Schloß Holte-Stukenbrock, den 25.10.2023 
Der Bürgermeister 
gez. Erichlandwehr  
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